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Amtliche Bekanntmachungen 
 

 

129 

3. Satzung 

zur Änderung der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr 

der Stadt Salzgitter 

 

 

Aufgrund der §§ 10, 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010 

(Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 29.01.2025 (Nds. GVBl.Nr. 

3) und der §§ 1 und 2 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. 

S. 269), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 06.11.2024 (Nds. GVBl.Nr. 91), hat der 

Rat der Stadt Salzgitter in seiner Sitzung am 01.10.2025 folgende Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1 

  

Die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Salzgitter vom 30.05.2016 (Amtsblatt für die 

Stadt Salzgitter S.106), zuletzt geändert durch die 2. Änderungssatzung vom 27.01.2025 (Amts-

blatt für die Stadt Salzgitter S. 48), wird wie folgt geändert: 

 

 

 

1. § 1 Abs. 2 Satz 3 erhält folgende Fassung:  

 

„Die Ortsfeuerwehren gemäß Anlage 1 werden gemäß Beschluss des Stadtkommandos in drei 

Löschbezirke eingeteilt.“ 

 

 

2. In § 3 Abs. 1 wird folgender Satz 4 hinzugefügt: 

 

„Sind im Falle einer Neugliederung mehrere stellvertretende Ortsbrandmeister/ Ortsbrandmeiste-

rinnen berufen worden, so ist eine Abstimmung der Mitgliederversammlung notwendig, um im Ver-

tretungsfall über die Führung der Ortsfeuerwehr zu entscheiden.“ 

 

3.  

 

In § 7 Abs. 3 wird folgender Satz 2 hinzugefügt: 
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„Im Falle einer Neugliederung kann je betroffener Ortsfeuerwehr, die fusionieren, ein stellvertre-

tender Ortsbrandmeister/ eine stellvertretende Ortsbrandmeisterin für die Dauer einer Amtszeit 

berufen werden.“ 

 

Die bisherigen Sätze 2-5 werden die Sätze 3-6. 

 

 

4. Anlage 2 der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr Salzgitter erhält nachfolgende Fassung: 

 

 

 
 
 
 
 

Stadtbrandmeister/in

Löschbezirksführer
/in

LBZ West

Stellv. StadtBM'in

Stellv. LBZ-F

Löschbezirksführer
/in

LBZ Ost

Stellv. StadtBM'in

Stellv. LBZ-F

Löschbezirksführer
/in

LBZ Süd

Stellv. StadtBM'in

Stellv. LBZ-F

Fachgebiete der FF

Bauunterhalt
Frauenbeauftragte
Jugendfeuerwehr
Kinderfeuerwehr

Öffentlichkeitsarbeit
Ausbildungsleiter/in

Sicherheitsbeauftragte/r
Stabführer/in

Takt. Sondereinheiten
Technik/Kleiderkammer

Wettbewerbsleiter/in

Stellv. StadtBM'in
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§ 2 

 

Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Salz-

gitter vom 30.05.2016 (Amtsblatt für die Stadt Salzgitter S. 106) unter Berücksichtigung der sich 

aus der 1. Änderungssatzung vom 13.11.2017 (Amtsblatt für die Stadt Salzgitter S. 260), der 2. 

Änderungssatzung vom 27.01.2025 (Amtsblatt für die Stadt Salzgitter S. 48) sowie der vorliegen-

den 3. Änderungssatzung ergebenden Änderungen mit neuem Datum bekannt zu machen und 

dabei Unstimmigkeiten im Wortlaut zu beseitigen. 

 

 

 

§ 3 

 

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Salzgitter, den 09.11.2025 

 

 

 

gez. Klingebiel 

__________________________ 

(Oberbürgermeister) 

 
 
 
 
 

130 
 

4. Satzung 

zur Änderung der Satzung der Stadt Salzgitter 

über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes 

 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. De-

zember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 29.01.2025 

(Nds. GVBl. Nr. 3), 



                  

52. Jahrgang Salzgitter, 26.11.2025 Amtsblatt  Nr. 27 
  
 
  

  

 

 
Seite  311 

 

Herausgeber: Stadt Salzgitter · Ersteller: Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik 

 

 

 

und der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 20. 

April 2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. 

GVBl. S. 589) und der §§ 1, 2, 3, 14, 15, 15a und 16 des Niedersächsischen Rettungsdienstgeset-

zes in der Fassung vom 02.10.2007 (Nds. GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Art. 1 des Geset-

zes vom 15.05.2024 (Nds. GVBl. Nr. 37; 2024 Nr. 69 S. 1), 

hat der Rat der Stadt Salzgitter in seiner Sitzung vom 29.10.2025 folgende Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1 

 

Die Satzung der Stadt Salzgitter über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungs-

dienstes vom 10.01.2019 (Amtsblatt für die Stadt Salzgitter S. 16), zuletzt geändert durch die 3. 

Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Salzgitter über die Erhebung von Gebühren für Leis-

tungen des Rettungsdienstes vom 28.07.2021 (Amtsblatt für die Stadt Salzgitter S. 283), wird wie 

folgt geändert:  

 

Die Anlage 1 – Gebührentarif – erhält folgende Fassung: 

Anlage 1 

Gebührentarif zur Satzung der Stadt Salzgitter über die Erhebung von Gebühren für Leis-

tungen des Rettungsdienstes 

Bemessungsgrundlage  Gebühr 

1. Notfalleinsatz 

Einsatzpauschale  502,00 € 

zzgl. Kilometerzuschlag je km Fahrstrecke ab dem 10. Kilometer  3,00 € 

 

2. Qualifizierter Krankentransporteinsatz 

Einsatzpauschale 186,00 € 

zzgl. Kilometerzuschlag je km Fahrstrecke ab dem 10. Kilometer  2,80 € 

 

3. Notfall-KTW 

 Einsatzpauschale 240,00 € 

zzgl. Kilometerzuschlag je km Fahrstrecke ab dem 10. Kilometer  3,00 € 

 

4. Notarzteinsatz (NEF mit Notarzt) 

je Patient  1.011,00 € 
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§ 2 

Inkrafttreten 

 

Die 4. Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

 

 

Salzgitter, den 09.11.2025 

 

 

 

 

 

gez. Klingebiel 

Oberbürgermeister 

 
 
 

131 
 
 

1. Satzung 

zur Änderung der Satzung über die Jugendordnung der Kinder- und Jugendfeuerwehr der 

Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Salzgitter 

 

 

Aufgrund der §§ 10, 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010 

(Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 29.01.2025 (Nds. GVBl.Nr. 

3) und der §§ 1 und 2 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. 

S. 269), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 06.11.2024 (Nds. GVBl.Nr. 91), hat der 

Rat der Stadt Salzgitter in seiner Sitzung am 01.10.2025 folgende Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1 

  

Die Satzung über die Jugendordnung der Kinder- und Jugendfeuerwehr 
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der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Salzgitter vom 01.10.2018 (Amtsblatt für die Stadt Salzgitter 

S. 210) wird wie folgt geändert: 

 

 

1. 

§ 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung:  

 

„Die Jugendfeuerwehren sind den Ortsfeuerwehren angegliedert (Anlage 1 der Jugendordnung 

der Kinder- und Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter).“ 

 

2. 

Anlage 1 der Satzung über die Jugendordnung der Kinder- und Jugendfeuerwehr 

der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Salzgitter erhält nachfolgende Fassung: 

 

 

 
 

§ 2 

 

Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, die Satzung über die Jugendordnung der Kinder- und Ju-

gendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Salzgitter vom 01.10.2018 (Amtsblatt für die 

Stadt Salzgitter S. 210) unter Berücksichtigung der sich aus der vorliegenden 1. Änderungssat-

zung ergebenden Änderungen mit neuem Datum bekannt zu machen und dabei Unstimmigkeiten 

im Wortlaut zu beseitigen. 
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§ 3 

 

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Salzgitter, den 09.11.2025 

 

 

gez. Klingebiel 

___________________________ 

(Oberbürgermeister) 

 

 

 

 

 

 

 
132 

 
 

Gemeindewahlleitung und stellvertretende Gemeindewahlleitung 

für die Wahl des Rates der Stadt Salzgitter 

und der Ortsräte der Ortschaften am 13.09.2026 

 

Gemäß § 9 Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes 

(NKWG) hat der Rat der Stadt Salzgitter in seiner Sitzung am 01.10.2025 

 

 

Herrn Stadtrat Michael Tacke, 

Dienstsitz Stadt Salzgitter, Rathaus, 

Postfach 10 06 80, 38206 Salzgitter, 

Telefon: 05341 / 839 - 3517 
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zum Gemeindewahlleiter und 

 

 

 

Herrn Erster Stadtrat Eric Neiseke, 

Dienstsitz Stadt Salzgitter, E.ON-Avacon Technikzentrale, 

Postfach 10 06 80, 38206 Salzgitter 

Telefon: 05341 / 839 – 3359 

 

zum stellvertretenden Gemeindewahlleiter berufen. 

 

Gemäß § 7 Absatz 1 der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung (NKWO) wird dieser Be-

schluss öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

 

 

gez. Frank Klingebiel 

Oberbürgermeister 

 

 
133 
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134 
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